Übungsblatt IV
Schlusskostenrechnung
Aufgabenstellung:
Fertigen Sie zu den nachfolgend näher bezeichneten Verfahren die Schlusskostenrechnung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft. Weiterhin ist zu prüfen und zu begründen, ob eine Ermäßigung der Verfahrensgebühr eingetreten ist.
Verfahren 1
K klagt gegen B auf Zahlung von 800,00 EUR nebst 120,00 EUR Inkassokosten. Auf der Klageschrift ist ein Gerichtskostenstempler über 72,00 EUR angebracht. Nach Zahlung des vom Kostenbeamten richtig berechneten Kostenbetrags wird die Klageschrift dem B zugestellt. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage ergeht folgendes streitiges Urteil:
1. B wird verurteilt, an K 700,00 EUR zu zahlen.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt K zu 80% und B zu 20%
3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Streitwertberechnung:
800,00 EUR §§ 48 Abs. 1 GKG i.V.m. 3 ff. ZPO 
120,00 EUR werden gem. § 43 Abs. 1 Var. 4 GKG
Eine Ermäßigung nach Nr. 1211 KV GKG scheidet aus, da das Verfahren durch streitiges Urteil beendet worden ist.

	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert (EUR)
	Betrag (EUR):
	Maximale Mithaft (EUR):

	
	
	
	
	Kläger
	Beklagter

	Verf. Im Allg.
	1210
	800
	183,00
	183,00
	


					Summe:    183,00
Von der Gesamtsumme schuldet K 80%						146,40 EUR
Bereits von K gezahlt (GKS i.H.v. 72,00 EUR + 111,00 EUR Nachford.)		 183,00 EUR
Zu viel:										   36,60 EUR
Auf die Kostenschuld des B zu verrechnen					               36,60 EUR
Rest:											     0,00 EUR
Von der Gesamtsumme schuldet B 20%						   36,60 EUR
Bereits von B gezahlt									     0,00 EUR
Vom Überschuss des K zu verrechnen						   36,60 EUR 
Rest:											     0,00 EUR 
Alle Kosten sind nun gem. § 9 Abs. 3 Nr. 1 GKG fällig. Gem. § 28 Abs. 1 KostVfg ist nunmehr eine neue Kostenrechnung, die Schlusskostenrechnung, zu erstellen. 
Kostenschuldner sind gem. § 29 Nr. 1 GKG der Kläger zu 80% und der Beklagte zu 20% als Entscheidungsschuldner.
Der von dem Kläger, als Antragsschuldner gem. § 22 I S.1 GKG, geleistete Vorschuss ist auf die Kosten des Beklagten, im Rahmen der restlichen Mithaft, zu verrechnen. Darüber hinaus gibt es keine offene Restforderung.
